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Im Antwortschreibe n bille onzugeb• n 

An die 

2. Wiedergutmachungskamm.er 

beim Landgericht 

Hamburg 

Coble: UROCLAIMS, Honnonr 

Hannover , den 4 . 3 . 1963 
Ho./Schr. 

2 WiK 606/63 

Betr.: Rückerstattungs sache Walter Renzer xx~k Erben 
nach Ernst Lustig gegen Deutsches Reich. 

Erklären wir auf die richterliche Verfügung vom 11.2.63, 

daß die Antragsteller die erwünschten Angaben nicht 
machen können, da keiner der Erben zur Zt. d~r Verfolgung 
mehr in Berlin gelebt hat~fest steht nur, daß der Ver -
folgte in guten Verhäl tnfssen gelebt hat und das die. 
Aufstellung über das Wohnungsinventar in den OFP Akten 
05205/Sm 53/33 692 nur den Resthaushalt enthält, denn 
diese Liste ist ja ein paar Tage vor der 1)eportation 
der Familie Ernst Lustig aufgestellt. Der Hausptteil der 
Wohnungseinrichtung muß schon entfernt gewesen sein und 
es wird ja auch nach wie vor behauptet,daß die Wohnungs­

einri·chtung durch den Verfolgten in einem Lift zur Ver­

sendung gekommen ist, von dem behauptet wird, daß er in 

Hamburg entzogen ist und den Versteigerungserlös von 

6016 RM erbracht hat. 
Wenn der Antragsgegner behaupten will, daß dieser Ver-

steigerungserlös nicht den Verfolgten in diesem Ver -

fahren betreffe, so ist der Antragsgegner hierfür beweis-

pflichtig. 

Dr. W. Blumberg. 
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l ) Ausfe.rtigang an 
Parteien 2, x 

Betfiiligte ~ 

Dieser Beschluß itt I:!chtsk::mi . 
Hamburg, den 1 3. FER. 19fi( 

· Die Geschafustelle 

[f-J<_ 
Jusfu.oberinst'e to, 

Landgericht Ham burg /-
Beschl u.& 

In de r Rü ck erst a ttungs s a che 

1. Walter R e n z e r , •✓ 

2 . Dr ·;;;:e d . - e t • Pe ter L u s t i g , / 

mitUikunµenabam 117 S~ ~i S a s s o n (fr. Heinz Lust i g ) ,-1 
2) 1 Abschrift an • 

Verw. Amt für 4 . Kurt Eugen Dan L u s t i g, 
Innere Restitution 
mit ZA 16 ab am 5. Hilde Toni K a 1 k s t e i n g eb. Lus tig,-~ 

~)Foro 6 an 
On .Rückeat. 0.. al s Erben zu drei Vierteln des Nachlasses 
a,, ram 

n ach Ernst Lustig, 

l ) Aualertigtm; m 
P~en X Bevollmächtigte: Unit e d 
Betcligte :z: 

citUrkc..denabam Ürf anizati~annover , 
2) 1 Absc'.:..ift an 2 n ~ t. 1 Q~_'i ·p 

V, .. ~:!:~~- fü~ Az . : PaitH7i 4-
Lne1..- h..: .... .ituuon ~ • 
IL.it ZA. 16 ab am g~_nF eb.19u11 

3)Form 6 ~n 

Antragsteller, 

Rest~ tftion i q (fa 
Klaf esmark t lo-11, 

" 

Reich, 6. [.j ... : .. erst. 0. das D e u t s c h e 

•b 1aa l 0. Feb. 1$64Wgesetzlich vertreten durch den Bundesminister 

der Finanzen , Verfahrensvertreteri n 

Oberfinanzdirekti on Hamburg , 

Hamburg 13, Harvestehuderweg 14 , 

Az . : L 662 - UA 4 - BV 461 - , 

ntragsgegner , 

besohlieeat das Landgericht Hamburg , 

Wiedergu.t:mach ka:mmer 2, 

durch 
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durch folgende Richter: 

1 . Landgericht~uirektor Dr& Schaef er , 

2 . Landgerichtsrat Dr &West phal , 
~ -~~ Q 4 ,1 

3 . LandgoPiaatorat ~~ ~ 

am 6 . eptember 1963 : 

Der Rückerstat tungsantrag wird abgewiesena 

G_r_ü_n_ d_e_o 

I. 

Die Antragsteller fo r dern als Erben des früher in 

Berlin wohnhaft en Ernst Lus tig -- die Erbfol g e ist b ishe r 

nicht nachgewiesen -- Schadenersat z gemäss rück erstattungs­

rechtlichen Vors chriften für eine Umzugsgut sendung, die, 

wie sie geltend machen , dem Erblasser vom Deutschen Re ich 

in Hamburg entzog en und im Auftrage der Ge stapo von dem 

Versteigerer Landjunk mit einem Netto-Erlös von 8 a382 ,95 RM 

versteigert warden sein sollo Sie verwe isen hierzu auf eine 

entsprechende Eintragung in der Liste der Deutschen Bank _ 

über die auf dem damaligen Gestapokontq eingegangenen Erlöse 

aus der Versteigerung von Umzugsgutsendungen j üdisch er Aus­

wanderer. 

Der Antragsgegner widerspricht der Rückerstattungs-

forderungo 

Die Kammer hat eine Auskunft der Deutschen Golddis-

kontbank i.L. eingeholt und die den Erblasser betreffende 

Vermögensverfallakte des früheren berfinanzpräsidenten 

Jerlila. Brand nmurg owie die Akte des Rüokerstattungsverfah-

ik 495/•3 herangezogen 
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Die Parteien haben Gele genheit erhalten , ihre Interes­

sen in mündlicher Verhandlung vor der Kamm.er zu vertreten. 

Für die Einzelheiten des Parteivorbrin5ens und die 

Ermittlungsergebnisse wird auf den Akteninhalt verwiesen . 

II. 

Der Rückerstattungsantrag kann kei nen Erfolg haben. 

Es kann nicht fest gestellt werden , dass eine dem Erblasser 

gehörend e Umzugsgutsendung in Hamburg mm Deutschen Reich 

entzogen worden ist. 

Aus der Akte und Beiakte des Verfahrens 495/63 

geht hervor, dass die Gestap oleitst elle Hamburg am lo.Juli 

1941 unter dem Aktenzeichen II B 2 - 2268/41 eine Umzugs­

gutsendung bestehend aus 8 Kolli mit der Markierung BPG 7ol 

bis 708, die sich im Gewahrsam der Firma Schenker & Co. befan~ 

besch lagnahmte und dab ei den Namen des Eigentümers der Sen­

dung mit "Ernst Lustig, Berlin" angab. Die 8 Kolli wurden 

von Schenker & Co. na ch Weisung der Gestapo an den Verstei­

gerer Landjunk ausgeliefert, der,wie die Liste der Deutschen 

Bank ergibt, am 9.0ktober 1941 einen Versteigerungserlös 

von 6.016,-RM und am 11.April 1942 weitere 2.366,95 RM 

unter Angabe des Namens "Ernst Lustig" und des ktenzeichens 

II B 2-2268/41 auf das Gestapokonto überwieso Die erhalten 

gebliebenen Unterlagen der Firma Schenker & Coo ergeben 

aber weiter eindeutig, dass es sich bei den 8 Kolli BPG 7ol 

bis 708 um das Eigentum einer Frau Else Lichtenfeld und 

nicht um das Eigentum eines Ernst Lustig gehandelt hato 

Frau Lichtenfeld hatte ihr Umzugsgut im ommer 1939 der 

Berliner 
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Berliner Paketfa1rt A e G• zur Versendung nach England über­

geb en . Di ese hatte die Verpackung v orgenommen , die Abf ert i ­

gungsi ormal i t ä t en in Berli n dur ch 5 eführt und da s Gut sodann 

an die Firma Sch enk er & Co. a ls Seehafenspedit eur in Hamburg 

über s and t . Die Weitervers endung unterblieb i nfol ge des Krieg s­

ausbruchs o Dieb Kolli wurden im Freihafen eing elagert , bis 

die Bescnlagnahme durch die Gestapo und da raufhin die Aus­

lieferung an Landjunk erfolgteo Der Name "Ernst Lustig" ist 

also offenbar irrtümlich in der diese 8 Koll i betreffenden 

Beschlagnahmeverfügung der Gestapo angegebeno Darauf hat die 

Firma Schenker mit einem Sch reiben vom 7 oAugust 1941 an die 

Gestapo auch ausdrücklich h i ngewiesen , nachdem sie zuvor 

sich noch durch eine Rückfrage bei der Berline r Paketfahrt 

.AoGo vergewissert und die Bestätigung erhalten hatte, dass 

die 8 Kolli das Umzug sgut der Frau Else Lichtenfeld seien. 

Entsprechend dieser Sachlage ist den Erben nach Else Lichten-

feld in dem Verf ahren 2 Wik 495/63 ein Ersatzanspruch für 

diese Umzugsgutsendung zuerkannt wordeno 

Aus der Eintragung in der Liste der Deutschen Bank, 

die einen Versteigerungserlös auf den Namen "Ernst Lustig" 

ausweist, kann demnach nichts zugunsten der Antragsteller 

hergeleitet werdeno Auch sonst sind keinerlei Anhaltspunkte 

für die Annahme des Vorhandenseins und der Versteigerung einer 

Umzugsgutsendung des Erblassers der Antragsteller in Hamburg 

ersichtlich. Die ntragsteller haben nicht angeben können, 

ob und wohin der Erblasser auswandern wollte und ob und 

durch welchen Spediteur er eine etwaige Umzugsgutsen-

dung hat abfertigen lassena Auch die von .Amts wegen durch­

geführten Ermittlun[en haben nichts erbracht . Eine 

Dego-Abgabe 



Deg o-Abgabe für die GenehmigunL einer 

i s t, sowe i t ersichtlich , dur cn ~rnst Lust i g n i cht gezahl t 

wordeno Di e her angez og en en Vermögenöv erfallakt en des Erb-

lassers enthalten ein Ve rmög ensv erz eichni s vom 7 oSept ember 

1943 , in welchem nich ts von einem in Hamburg oder an anderer 

Stelle lag ernden Umzug sgut erwähnt isto Die dem Gericht vor­

liegenden Listen der Firmen Schenker und Grünhut über die 

bei ihnen eingelagert gewesenen Umzug sgut s endungen enthalten 

den Namen des Erblassers nicht . 

Aus der irrtümlichen Angabe des Namens "Ernst Lustig" 

in der Bes ch lagnahmeverfügung der Gestapo bezüglich der er­

wähnten 8 Kolli kann auch nicht mit hinreichender Sicherheit 

geschlossen werden, dass jedenf alls irgendeine Umzugsgutsendun[ 

des Erblassers in Hamburg gelagert haben müsse, deren Vorhan­

densein in der Gestapo zur Kenntnis gekommen war und die sie 

besch lagnahmen wollteo Diese Schlussfolgerung ist vor allem 

deshalb nicht zwingend übe rzeugend, weil der Name "Ernst 

Lustig" nicht einmalig ist, die Namensangabe sich also keines­

wegs auf den Erblasser der Antragsteller zu beziehen brauchteo­

Die theoretisch naheliegende Möglichkeit, dass eine Umzugs­

gutsendung der Else Lichtenf'eld unter dem Namen Ernst Lustig 

beschlagnahmt,und umgekehrt eine Sendung des Ernst Lustig 

unter dem Namen Lichtenfeld erfasst worden ist, scheidet auso 

Unter dem Namen Lichtenfeld ist, soweit feststellbar, keine 

Beschlagnahme und Verwertung vorgenommeno 

Nach allem kann - auch unter Berücksichtigung des 

Arto42 REG - ein Beweis für die Tatsachen, aus denen sich 

ein Ersatzanspruch der ntragsteller ergeben würde, nicht 

als geführt angesehen werdeno 

III„ 
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IIL 

Eine Kostenentscheidung erübrigt sich (Arte63 REG 
' 

§ 7 der 2 eAVO zum REG)e 
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